
Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern mit den Gemeinden Lauf, Sasbach 
und Sasbachwalden (VVG) 

 
Teiländerung des wirksamen Flächennutzungsplanes der VVG „Grüner Baum“ in Sas-
bachwalden 
 
hier: Bekanntmachung der Einleitung der Teiländerung des wirksamen Flächennut-

zungsplanes und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern (VVG) mit 
den Gemeinden Lauf, Sasbach und Sasbachwalden hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
01.08.2023 beschlossen, zur Erweiterung des Gasthauses „Grüner Baum“ in Sasbachwal-
den den Flächennutzungsplan zu ändern und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB einzuleiten. 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung ergibt sich aus der ab-
gedruckten Planskizze. 

 
 
Zur Information der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) wird der Vor-
entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung in der Zeit 
 

vom 23. Oktober 2023 bis einschließlich 24. November 2023 
 

unter https://www.achern.de/de/Bauleitplaene veröffentlicht. 

Zusätzlich liegen die Planunterlagen in diesem Zeitraum bei der Gemeindeverwaltung Sas-
bachwalden, Kirchweg 6, Hauptamt, Zimmer E14 sowie in den drei anderen Mitgliedskom-
munen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Achern, Lauf und Sasbach in den Räu-
men der jeweiligen Gemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht aus während der üblichen 
Dienststunden unterrichten. 

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achern.de%2Fde%2FBauleitplaene&data=05%7C01%7Cthomas.kernler%40zink-ingenieure.de%7C4d4a223845da489f321508dbca855809%7Cd3205fce9f1f41fabf13c0d2920e8c1e%7C0%7C0%7C638326446290324638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iOG%2B%2Bjw70pxhCgj0JXNF3%2FjNBFjtcvLxTX1sQ9kCX5s%3D&reserved=0


 
Innerhalb der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der Stadt Achern 
(stadtplanung@achern.de) abgegeben werden. Stellungnahmen sollen elektronisch übermit-
telt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Flächen-
nutzungsplan-Änderung unberücksichtigt bleiben. 
 
Für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Achern 20.10.2023 
 
Klaus Muttach 
Oberbürgermeister 
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